[image: ]
Zusammenlagerungsverbot: Eine wichtige Brandschutzmaßnahme
Das Verbot der Zusammenlagerung von Gefahrstoffen bezieht sich auf die Regelungen und Vorschriften, die festlegen, welche Gefahrstoffe nicht gemeinsam gelagert werden dürfen. Die getrennte Lagerung soll Risiken und Gefahren minimieren. In Deutschland sind diese Regelungen im Wesentlichen im Rahmen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sowie in den technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) festgehalten.
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Lagerklasse

Explosive Stoffe

Gase

Aerosolpackungen

Entzindbare flussige Stoffe

‘Sonstige explosionsgefahrliche Stoffe

Entziindbarer feste oder desensibilisierte ex-
plosive Stoffe

Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Stoffe

Stoffe, die in Berihrung mit Wasser
entziindliche Gase bilden

Stark oxidierende Stoffe

Oxidierende Stoffe.

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige
Zuberitungen

Organische Peroxide und selbstzersetzliche
Stoffe

Brennbare akut toxische Stoffe

Nicht brennbare akut toxische Stoffe.

Brennbare akut toxische oder chronische
Stoffe

Nicht brennbare akut toxische oder
chronische Stoffe

Ansteckungsgefahriche Stoffe

Radioaktive Stoffe.

Brennbare atzende Stoffe

Nicht brennbare atzende Stoffe

Bronnbare Filssigkoiton Eine Separatiagerung ist erforderiich

Brennbare Feststoffe

Nicht brennbare Fidssigkefton

Nicht brennbare Feststoffe.

‘Sonstige brennbare und nicht brennbare

Siofte Die Zusammenlageung ist nur eingeschrankt erlaubt {s. Ziffer)
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